
Die Samtgemeinde Hesel  sucht zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

einen Fachangestellten für Bäderbetriebe* 
 

in Teilzeit. 

 

Sie verfügen über eine Ausbildung zum Fachangestellten* für Bäderbetriebe oder mindes-

tens über das DLRG Rettungsschwimmerabzeichen in Silber dann bewerben Sie sich. 

Informationen über das Schwimmbad finden Sie unter www.schwimmbad.hesel.de. 

 

Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

(TVöD). Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit liegt zwischen 10 und 19,5 Stunden und ist 

individuell vereinbar. 

Die Arbeitszeit liegt in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag bzw. Abend. Sie teilen 

sich die Arbeit mit zwei weiteren Beschäftigten. 

Bei entsprechender Qualifikation und praktischen Erfahrungen wird ein Entgelt nach Ent-

geltgruppe 3, 4 oder 5 TVöD  gezahlt. 

 

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung und Befähigung im Rahmen der 

rechtlichen Vorschriften bevorzugt berücksichtigt. Zur Wahrung der Interessen sind bereits 

in der Bewerbung ein entsprechender Hinweis und die Übermittlung einer Kopie des 

Schwerbehindertenausweises bzw. Gleichstellungsbescheids erforderlich. 

 

Ihre Bewerbung mit den aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 07.12.2019 

ausschließlich per E-Mail mit dem Betreff  „Stellenanzeige 2019-16 “  an die Adresse          

bewerbung@hesel.de (Bitte Anhänge in einer Datei, maximales Datenvolumen 25 MB). 

 

Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bewerbung entstehen, werden nicht erstat-

tet. 

Um das Bewerbungsverfahren durchführen zu können, ist es notwendig, personenbezogene 

Daten zu speichern. Durch Zusendung Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, 

dass Ihre Daten zu Bewerbungszwecken unter Beachtung der Datenschutzvorschriften elekt-

ronisch gespeichert und verarbeitet werden.  

 

Weitere Informationen zum Datenschutz entnehmen Sie der Datenschutzerklärung unter: 

https://rathaus.hesel.de/Aktuelles/Stellenausschreibungen 

 

* = Bei der Besetzung der Stelle spielt das Geschlecht keine Rolle, es zählt ausschließ-

lich die Qualifikation. 

 


